
Öffentliche Bekanntmachung
über die Festsetzung der Grundsteuer für das Kalen-
derjahr 2023 gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz

Die Grundsteuer 2023 wird für diejenigen Steuerpflich-
tigen, die für das Kalenderjahr 2023 die gleiche Grund-
steuer wie im Jahr 2022 zu entrichten haben, in der glei-
chen Höhe festgesetzt. Die Fälligkeit der Grundsteuer
2023 bleibt unverändert. Für die Steuerschuldner treten
mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung die glei-
chen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem
Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.
Sofern 2023 Änderungen in der Höhe der Grundsteuer
eintreten, wird ein neuer Grundsteuer-Bescheid erlas-
sen. Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei
Wochen nach dem Tag der Veröffentlichung als bekannt
gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats
nach seiner Bekanntgabe entweder Widerspruch einge-
legt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.)
werden.
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird
ist der Widerspruch einzulegen bei der Stadt Kauf-
beuren.
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
a) Schriftlich oder zur Niederschrift
DerWiderspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift
eingelegt werden. Die Anschrift lautet:

Stadt Kaufbeuren, Kaiser-Max-Straße 1,
87600 Kaufbeuren

b) Elektronisch
Der Widerspruch kann auch elektronisch eingelegt
werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Ver-
fügung:
– Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit
qualifizierter elektronischer Signatur nach dem Sig-
naturgesetz über den von der Behörde eröffneten
Zugang für elektronische Dokumente. Die Adresse
hierfür lautet:

signatur@kaufbeuren.de
– Versendung eines signierten elektronischen Do-
kuments mit der Versandart nach § 5 Abs. 5 des
De-Mail-Gesetzes, bei der der Absender sicher im
Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 2 De-Mail-Gesetz ange-
meldet ist, an folgende De-Mail-Adresse:

info@kaufbeuren.de-mail.de
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund
in angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden,
so kann Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht
in Augsburg erhoben werden. Für die Klageerhebung

stehen die unter 2. aufgeführten Möglichkeiten zur
Verfügung. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei
Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben
werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des
Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss
den Kläger, den Beklagten (Stadt Kaufbeuren) und den
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll
einen bestimmtenAntrag enthalten.Die zurBegründung
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteilig-
ten beigefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird
ist die Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht
Augsburg zu erheben.
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
a) Schriftlich oder zur Niederschrift
Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden.
Die Anschrift lautet:

Bayerisches Verwaltungsgericht in Augsburg,
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg,
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg,

b) Elektronisch
Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht Augsburg auch elektronisch in einer für den
Schriftformersatz zugelassenen Form nach Maßgabe
der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit
(www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen
erhoben werden.
Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Kla-
gen grundsätzlich elektronisch einreichen.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt
Kaufbeuren) und den Gegenstand des Klagebegehrens
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten.
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll
in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die
übrigen Beteiligten beigefügt werden.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail
ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen
Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen
Einlegung von Rechtsbehelfen bei dem Bayerischen Ver-
waltungsgericht Augsburg entnehmen Sie bitte der Inter-
netpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit
(www.vgh.bayern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den
Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine
Verfahrensgebühr fällig.
Datenschutzhinweis: Informationen über die Verar-
beitung personenbezogener Daten im Rahmen der
Festsetzung und Erhebung von Abgaben durch das
Sachgebiet Steuern und Gebühren der Stadtverwaltung
Kaufbeuren sind auf der Internetseite der Stadt Kauf-
beuren abrufbar (Suchbegriff: DSGVO-Info-StuG).

Kaufbeuren, 15.12.2022
Stadt Kaufbeuren
Stefan Bosse
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes für die Tierkörperbeseitigungs-

anstalt KraftisriedLandkreis Ostallgäu
für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von Art. 26 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 1 des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit (Komm-
ZG) i. V. m. Art. 63 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Bayern (GO) erlässt der Zweckverband für
die Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried, Land-

kreis Ostallgäu, für das Wirtschaftsjahr 2023 folgende
Haushaltssatzung:

§ 1
Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt:

Er schließt im Erfolgsplan
in den Erträgen mit 1.507.000,00 €
in den Aufwendungen mit 1.507.000,00 €

und im Vermögensplan
in den Einnahmen und Ausgaben mit 402.000,00 €

ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsfördermaßnahmen im Ver-
mögensplan wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
im Vermögensplan wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird
auf 200.000,00 € festgesetzt.

§ 5
Verbandsumlagen für die Finanzierung des Erfolgsplans
werden in Höhe von 450.000 € erhoben.

§ 6
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in
Kraft.

Marktoberdorf, 29.11.2022
Zweckverband für die Tierkörperbeseitigungsanstalt
Kraftisried, Landkreis Ostallgäu

Maria Rita Zinnecker
Landrätin und Verbandsvorsitzende

Die Haushaltssatzung 2023 samt ihren Anlagen kann
während des ganzen Jahres zu den üblichen Öff-
nungszeiten in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes
für die Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried im
Landratsamt Ostallgäu, Schwabenstraße 11, 87616
Marktoberdorf eingesehen werden.
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Bürgerbüro
Montag 8.00–16.00 Uhr
Dienstag 8.00–14.00 Uhr
Mittwoch 8.00–14.00 Uhr
Donnerstag 8.00–16.00 Uhr

16.00–19.00 Uhr
nur nach Terminvereinbarung

Freitag 8.00–14.00 Uhr
und nach Terminvereinbarung

Allgemeine Verwaltung
Montag 8.00–16.00 Uhr
Dienstag 8.00–12.00 Uhr
Mittwoch 8.00–12.00 Uhr
Donnerstag 8.00–12.00 Uhr

14.00–16.00 Uhr
Freitag 8.00–12.00 Uhr

und nach Terminvereinbarung


